Automatensteuersatzung

Die Gemeinde Naundorf erlässt auf Grund von § 4 der SächsGemO in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1999 und § 2 des SächsKAG vom 16. Juni 1993 folgende Automatensteuersatzung:

§ 1 Steuergegenstand

Die Gemeinde Naundorf erhebt eine Automatensteuer für den Betrieb von 

Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsautomaten und –apparaten, einschließlich der Apparate und Automaten zur Ausspielung von Geld sowie Musikautomaten in Gaststätten, Vereinsräumen, Getränkevertrieben, sonstigen gewerblichen Unternehmen und an anderen Orten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Ausgenommen sind Spielgeräte für Kleinkinder.

§ 2 Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Betreiber der Automaten.

§ 3 Steuersätze

Für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeitsautomaten sowie Unterhaltungsautomaten und ‑apparaten beträgt die Steuer für jeden angefangenen Kalendermonat:

a) mit Gewinnmöglichkeit













  25,- €

b) ohne Gewinnmöglichkeit 












    5,- €

c) Musikautomaten
















    5,- €

d) Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen

     dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder

     Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben

200,- €

§ 4 Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

1. Die Steuer entsteht mit der Inbetriebnahme des in § 3 bezeichneten Gerätes.

2. Die Steuer ist quartalsweise, jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines jeden Jahres fällig.

§ 5 Meldepflicht

Die Inbetriebnahme eines Apparates oder Automaten in einer Gaststätte, einem Vereinsraum, einem sonstigen gewerblichen Unternehmen oder einem anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Ort ist unverzüglich anzumelden, das gilt auch für bereits in Betrieb befindliche Geräte.

Die Anmeldung gilt für die gesamte Betriebszeit dieses und eines im Austausch an seiner Stelle tretenden gleichartigen Gerätes.

Die Außerbetriebnahme des angemeldeten Gerätes oder Austauschgerätes ist unverzüglich zu melden; andernfalls gilt als Tag der Außerbetriebnahme frühestens der Tag der Meldung.

Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines der in § 3 genannten Geräte im Austausch ein gleichartiges Gerät, so gilt für die Berechnung und Entrichtung der Steuer das ersetzte Gerät als weitergeführt.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Automatensteuersatzung vom 24.03.1994 außer Kraft.

Reinhardt, Bürgermeister

